
Stefan Penka Steuerberater, Cranachweg 3, 93051 Regensburg 
 

 

Zugewinnausgleich: Trennungszeitpunkt und 
Verschwendung 

| Verschwendungen und illoyale Vermögensminderungen spielen im Recht des 
Zugewinnausgleichs damit in der Praxis ständig eine Rolle. Verschwinden binnen kurzer 
Zeiträume größere Vermögenswerte, ist fraglich, ob die verschwundenen Werte dem 
Endvermögen hinzuzurechnen sind oder nicht. | 

Beispiel | Im Zugewinnausgleichsverfahren wird offenbar, dass beim 
ausgleichspflichtigen Ehemann (M) im Zeitraum von drei Wochen vor dem 
Trennungsdatum auf seinem Geschäftskonto Abgänge in der Größenordnung von 
15.000 EUR festzustellen sind. Sind diese seinem Endvermögen hinzuzurechnen? 

Hintergrund | Um den Schutz vor illoyalen Vermögensverschiebungen zu verbessern, 
ist durch das Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts 
2009 eine Beweislastregel eingeführt worden. Danach muss der Ausgleichspflichtige, 
dessen Endvermögen geringer ist als das in seiner Auskunft zum Trennungszeitpunkt 
angegebene Vermögen, substanziiert darlegen und beweisen, dass die 
Vermögensminderung nicht auf einer illoyalen Handlung beruht. Gelingt dies nicht, wird 
die Minderung dem Endvermögen hinzugerechnet und erhöht den Zugewinn.  

Antwort | Diese Voraussetzungen sind im Beispiel aber nicht erfüllt. Denn die 
Vermögensminderung ist in einem Zeitraum von drei Wochen vor dem 
Trennungszeitpunkt eingetreten. Eine Hinzurechnung kommt daher nur über § 1375 
Abs. 2 S. 1 Nrn. 1 bis 3 BGB in Betracht. Nach dem Sachverhalt kommt insbesondere 
die Variante der Vermögensverschwendung in Betracht. Die Darlegungs- und 
Beweislast für die Voraussetzungen für eine Verschwendung trifft denjenigen 
Beteiligten, der sich darauf beruft. Hierbei soll als schlüssige Behauptung einer 
Verschwendung genügen, wonach ein erheblicher, unstreitig auf einem Konto 
vorhanden gewesener und inzwischen abgehobener Geldbetrag nicht im Rahmen einer 
„ordnungsgemäßen Lebensführung“ verbraucht worden sein könnte. Folge: Den 
ausgleichspflichtigen Beteiligten trifft eine sekundäre Darlegungslast dazu, wie er die 
Mittel verwendet hat. An die Darlegungslast werden hohe Anforderungen gestellt.  

Die rund 15.000 EUR haben sich auf einem Geschäftskonto des M befunden. Hier dürfte 
nach der Erfahrung einiges dafürsprechen, dass er darlegen und beweisen kann, dass 
es sich nicht um eine sein Endvermögen erhöhende Verschwendung gehandelt hat. 
Ausnahme: Es würde sich um Barabhebungen ohne Verwendungsnachweis und in 
einer Größenordnung handeln, die nach der sonstigen Kontoführung völlig aus dem 
Rahmen fällt. Insoweit hängt die Lösung von den konkreten Gegebenheiten ab.  


